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Vorwort

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern,

mit dem Eintritt in die gymnasiale Ober-
stufe beginnt ein neuer und bedeutender 
Abschnitt der schulischen Laufbahn. Diese 
Phase bietet nicht nur die Möglichkeit, sich 
intensiv auf das Abitur vorzubereiten, son-
dern auch, eigene Interessen und Stärken 
weiterzuentwickeln.

In der gymnasialen Oberstufe werden die 
Schülerinnen und Schüler zunehmend ei-
genverantwortlich arbeiten und lernen. Neue 
Lernmethoden und -inhalte fördern wissen-
schaftsorientiertes Denken und bereiten auf 
ein Studium oder eine Berufsausbildung vor. 
Gleichzeitig werden wichtige soziale und ko-
gnitive Kompetenzen vermittelt, die für das 
spätere Leben von großer Bedeutung sind.

Diese Broschüre soll Ihnen einen umfassen-
den Überblick über die gymnasiale Oberstufe 
geben. Sie enthält Informationen zur Organi-
sation, Fächerwahl und den verschiedenen 
Phasen bis hin zur Abiturprüfung. Darüber 
hinaus finden Sie Hinweise zur individuellen 
Schullaufbahnplanung und zu den Beratung-
sangeboten, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche und 
spannende Zeit in der gymnasialen Oberstu-
fe. Die Oberstufenleiterinnen und Oberstu-
fenleiter stehen Ihnen bei Fragen und Anlie-
gen jederzeit zur Seite.

Mit freundlichen Grüßen,

 
 
 
Helmut Holter
Thüringer Minister  
für Bildung, Jugend und Sport
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1 Grundlagen und Zielsetzungen der gymnasialen 
Oberstufe in Thüringen

Ziel des Unterrichts am Gymnasium, in der 
gymnasialen Oberstufe an Gemeinschafts-
schulen, in der gymnasialen Oberstufe an 
Gesamtschulen, am beruflichen Gymnasium 
sowie am Kolleg ist eine vertiefte allgemeine 
Bildung, die vor allem für ein Hochschulstu-
dium vorausgesetzt wird oder auf eine ande-
re berufliche Ausbildung vorbereitet.

Das Gymnasium, die kooperative Gesamt-
schule und die Thüringer Gemeinschafts-
schule (Anspruchsebene III) führen hierbei 
in der Regel nach 12 Schuljahren zur allge-
meinen Hochschulreife (nachfolgend kurz: 
12-jähriger Bildungsgang); das berufliche 
Gymnasium, die integrierte Gesamtschule 
und das Kolleg in der Regel nach 13 Schul-
jahren (nachfolgend kurz: 13-jähriger Bil-
dungsgang). In allen genannten Schularten 
und -formen sind die Oberstufenstruktur 
sowie die Struktur und der Umfang der Ab-
iturprüfung gleich.1

Das berufliche Gymnasium hat einen be-
ruflichen Schwerpunkt, der sich auch im 
Fächerangebot widerspiegelt. Es vermittelt 
eine gleichwertige, jedoch nicht gleichartige 
Ausbildung und führt ebenfalls zur allgemei-
nen Hochschulreife.

1 Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an 
die Oberstufenleiterin oder den Oberstufenlei-
ter Ihrer Schule.

Die gymnasiale Oberstufe basiert auf dem 
Thüringer Schulgesetz und den Thüringer 
Schulordnungen,2 in der die entsprechenden 
Vereinbarungen der Kultusministerkonfe-
renz3  landesspezifisch umgesetzt werden. 

Dadurch ist die bundesweite Anerkennung 
des Thüringer Abiturs sichergestellt. 

Die gymnasiale Oberstufe gliedert sich in 
eine einjährige Einführungsphase und in 
eine zweijährige Qualifikationsphase. Die 
dreijährige gymnasiale Oberstufe beginnt 
mit der Einführungsphase in der

 » Klassenstufe 10 im 12-jährigen Bildungs-
gang (für Schülerinnen und Schüler mit 
Realschulabschluss in der Regel in deren 
11. Schulbesuchsjahr),

 » Klassenstufe 11 im 13-jährigen Bildungs-
gang

2 Die rechtlichen Grundlagen zur gymnasialen 
Oberstufe finden Sie unter: 
https://bildung.thueringen.de/schule/
schulwesen/schulrecht

3 Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen 
Oberstufe und der Abiturprüfung (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972) 
in der jeweils geltenden Fassung.
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2 Zugangsvoraussetzungen

2.1  Einführungsphase

Mit Versetzung in die Klassenstufe 10 im 
12-jährigen Bildungsgang treten die Schüle-
rinnen und Schüler in die Einführungsphase 
der gymnasialen Oberstufe ein.

Nach Beendigung der Klassenstufe 10 des 
Bildungsgangs zum Erwerb des Realschulab-
schlusses können Schülerinnen und Schüler 
in die dreijährige gymnasiale Oberstufe 
übertreten, wenn sie am Schuljahresende 
den Realschulabschluss im Durchschnitt 
mit mindestens einer Note „befriedigend“ 
erreicht sowie erfolgreich an einer Aufnah-
meprüfung in Form von Probeunterricht teil-
genommen haben. Einer Aufnahmeprüfung 

bedarf es nicht, wenn im Zeugnis zum Schul-
halbjahr in den Fächern Deutsch, Mathema-
tik, erste Fremdsprache und Wahlpflichtfach 
jeweils mindestens die Note „gut“ erreicht 
wurde oder wenn eine Empfehlung für den 
Bildungsweg des Gymnasiums vorliegt. Für 
Schülerinnen und Schüler mit Realschulab-
schluss bildet die Klassenstufe 10 oder Klas-
se 11S im 12-jährigen Bildungsgang bzw. 
die Klassenstufe 11 in den 13-jährigen Bil-
dungsgängen die Einführungsphase. Dieser 
Einführungsphase folgt die zweijährige Qua-
lifikationsphase. Schülerinnen und Schüler 
mit Realschulabschluss legen damit ihr   
Abitur in der Regel nach 13 Schuljahren ab.

2.2		Qualifikationsphase

Um in die Qualifikationsphase der gymna-
sialen Oberstufe einzutreten, bedarf es der 
Versetzung am Ende der Einführungspha-
se. Diese Versetzungsentscheidung ist im 
12-jährigen gymnasialen Bildungsgang mit 
einer besonderen Leistungsfeststellung 
verbunden. Mit ihr wird ein dem Realschul-
abschluss gleichwertiger Abschluss erwor-
ben. Näheres hierzu ist § 68 ThürSchulO zu 
entnehmen.

Die besondere Leistungsfeststellung und 
die Gleichwertigkeitsbescheinigung sind für 
diejenigen Schülerinnen und Schüler in der 
Einführungsphase entbehrlich, die zuvor den 
Realschulabschluss erworben haben.

Die Qualifikationsphase umfasst die Klas-
senstufen 11 und 12 im 12-jährigen Bil-
dungsgang bzw. die Klassenstufen 12 und 
13 im 13-jährigen Bildungsgang. Zu Beginn 
der Qualifikationsphase werden Stammkurse 
gebildet, die von einer Stammkursleiterin 
oder einem Stammkursleiter betreut werden. 
Die Qualifikationsphase ist in vier Kurshalb-
jahre gegliedert, die jeweils mit einem Zeug-
nis abgeschlossen werden. Alle Ergebnisse 
der vier Kurshalbjahre werden auf dem 
Abiturzeugnis ausgewiesen. Noten, die in 
einem Kurshalbjahr erteilt wurden, können 
nicht in ein anderes Kurshalbjahr übertragen 
werden.
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2.3  Kolleg

Die Zugangsvoraussetzungen für das Kolleg 
sind

 » ein Mindestalter von 18 Jahren,

 » ein Realschulabschluss oder ein dem 
Realschulabschluss gleichwertiger 
Abschluss,

 » eine abgeschlossene Berufsausbildung 
oder zweijährige Berufstätigkeit4

4 Die Führung eines Familienhaushaltes ist ei-
ner Berufstätigkeit gleichgestellt. Auch Zeiten 
des Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligen-
dienstes, des Entwicklungsdienstes sowie des 
Jugendfreiwilligendienstes sind anrechnungs-
fähig.

Für Schülerinnen und Schüler ohne 
Realschulabschluss oder ohne einen 
dem Realschulabschluss gleichwertigen 
Abschluss ist zur Aufnahme in die 
Einführungsphase der erfolgreiche 
Besuch des einjährigen Vorkurses oder 
eine erfolgreiche Teilnahme an der 
Eignungsprüfung erforderlich. Folglich kann 
die Dauer des Bildungsganges vier Jahre 
betragen.

www.thueringenkolleg.de
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3 Struktur der gymnasialen Oberstufe

Die gymnasiale Oberstufe in Thüringen 
entspricht den Vereinbarungen der Kultus-
ministerkonferenz. Sie ist so angelegt, dass 
alle Einrichtungen, die zur allgemeinen 
Hochschulreife (Abitur) führen, ihre Oberstu-
fe nach dem gleichen Modell organisieren 
(Anlage 2: A). Das sind 

 » die Gymnasien, darunter auch dieje-
nigen mit spezieller musikalischer, 
mathematisch-naturwissenschaftlicher, 
sprachlicher oder sportlicher Prägung 
(Spezialgymnasien, Gymnasien mit Spe-
zialklassen bzw. mit einem bilingualen 
Zug),

 » die Gemeinschaftsschulen mit gymnasi-
aler Oberstufe,

 » die Gesamtschulen,

 » die beruflichen Gymnasien sowie

 » das Kolleg (Anlage 2: K).

In allen diesen Einrichtungen werden diesel-
ben schriftlichen Abiturprüfungsaufgaben 
zentral gestellt.

Das berufliche Gymnasium, die Spezial-
gymnasien sowie die Gymnasien mit Spe-
zialklassen bzw. die Gymnasien mit einem 
bilingualen Zug haben aufgrund ihrer Spe-
zialisierung eine angepasste Struktur und 
abweichende Prüfungsfächer (Anlage 2: B 
bis J).

3.1 Zeitliche Struktur der gymnasialen Oberstufe
 » Gymnasium 
 » Gemeinschaftsschule mit 
gymnasialer Oberstufe 

 » Gymnasialteil der 
kooperativen Gesamtschule

 » berufliches	Gymnasium	
 » integrative Gesamtschule 
 » Kolleg

Einführungsphase
Klassenstufe

 
10 oder 11S

 
11

Qualifikationsphase
Klassenstufen 11 und 12 12 und 13

Kurshalbjahre erstes Kurshalbjahr (Q 1)
zweites Kurshalbjahr (Q 2)
drittes Kurshalbjahr (Q 3)
viertes Kurshalbjahr (Q 4)

Abiturprüfung nach Q 4
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3.2 Aufgabenfelder

Die Unterrichtsfächer in der gymnasialen Oberstufe, außer dem Fach Sport und dem Seminar-
fach, sind drei Aufgabenfeldern zugeordnet:

Aufgabenfeld Fächer

I sprachlich-literarisch-
künstlerisch 

Deutsch, Fremdsprachen, Kunst, Musik, 
Darstellen und Gestalten

II gesellschaftswissenschaftlich Geschichte, Geografie, Wirtschaft und Recht, 
Sozialkunde, Religionslehre, Ethik

III mathematisch-
naturwissenschaftlich-technisch

Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, 
Informatik, Astronomie

Darüber hinaus werden den Aufgabenfeldern am beruflichen Gymnasium zugeordnet:

Aufgabenfeld Fächer

II gesellschaftswissenschaftlich Wirtschaftsgeografie, Volkswirtschaftslehre, 
Wirtschaft, Betriebswirtschaftslehre, 
Sozialwissenschaften, Sozial- und 
Rechtskunde

III mathematisch-
naturwissenschaftlich-technisch

Berufliche Informatik, 
Informationsverarbeitung, Technik, 
angewandte Technik, angewandte 
Naturwissenschaft

Das Fach Gesundheit und Soziales wird keinem 
Aufgabenfeld zugeordnet.
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3.3  Unterricht in Fächern mit erhöhtem oder grundlegendem 
Anforderungsniveau

Der Unterricht in der Qualifikationsphase 
wird in Fächern mit erhöhtem oder grund-
legendem Anforderungsniveau sowie im 
Seminarfach durchgeführt. Innerhalb der 
Einführungsphase legt jede Schülerin ihre 
und jeder Schüler seine Fächer für die zwei-
jährige Qualifikationsphase verbindlich fest.

Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau 
sind auf eine systematische Auseinander-
setzung mit wesentlichen, die Komplexität 
und Vielfalt des Faches verdeutlichenden 
Inhalten, Theorien und Modellen gerichtet. 
Ziel ist die Beherrschung der fachlichen 
Arbeitsmethoden und deren selbstständige 
Anwendung, Übertragung und theoretische 
Reflexion. Im Rahmen einer breit angelegten 
Allgemeinbildung sollen fächerübergreifen-
de Zusammenhänge hergestellt werden. 

Fächer mit grundlegendem Anforderungsni-
veau sollen in grundlegende Sachverhalte, 

Problemkomplexe und Strukturen eines 
Faches einführen, wesentliche Arbeitsme-
thoden des Faches vermitteln, erfahrbar und 
bewusst machen sowie Zusammenhänge im 
Fach und über dessen Grenzen hinaus in ex-
emplarischer Form erkennbar werden lassen.

Im Seminarfach sollen die Schülerinnen 
und Schüler vertiefend zu selbstständigem 
Lernen und wissenschaftlichem Arbeiten 
geführt werden, ihre Arbeitsergebnisse 
präsentieren und im Rahmen eines Kolloqui-
ums verteidigen. In diesem Prozess werden 
problembezogenes Denken initiiert und 
geschult sowie Sozialformen des Lernens 
trainiert. Diese verlangen sowohl Selbst-
ständigkeit als auch Kommunikations- und 
Teamfähigkeit und veranlassen die Schüle-
rinnen und Schüler, über ihre Stellung in der 
Arbeitsgruppe zu reflektieren.

3.4  Fächerkombinationen

Die Schülerinnen und Schüler belegen in der 
Qualifikationsphase mindestens elf Fächer 
aus dem Angebot der Schule. Dabei wählen 
sie drei Fächer mit erhöhtem Anforderungs-
niveau aus mindestens zwei Aufgabenfel-
dern, wobei eines dieser beiden Fächer 
Deutsch oder Mathematik sein muss5. 
Zudem sind das Seminarfach und sieben 
Fächer mit grundlegendem Anforderungsni-
veau zu belegen: Mathematik oder Deutsch 
(sofern es nicht bereits mit erhöhtem Anfor-
derungsniveau gewählt wurde); eines der 

5 Am beruflichen Gymnasium ist eins der drei 
Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau das 
fachrichtungsbestimmende Fach (Wirtschaft, 
Technik oder Gesundheit und Soziales).

Fächer Biologie, Chemie oder Physik; Sport; 
ein weiteres Fach aus dem mathematisch-
naturwissenschaftlich-technischen Aufga-
benfeld oder Informatik oder eine weitere 
Fremdsprache; Kunst oder Musik oder 
Darstellen und Gestalten6. Die Fächer Religi-
onslehre oder Ethik sind belegungspflichtig. 
Die Fächer Englisch und Geschichte müssen 
entweder mit erhöhtem oder grundlegendem 
Anforderungsniveau verpflichtend gewählt 
werden.

Außerdem kann sich die Schülerin oder der 
Schüler für ein zwölftes Fach mit grundle-

6 Am beruflichen Gymnasium tritt an diese Stel-
le das zweite fachrichtungsbezogene Fach.
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gendem Anforderungsniveau als fakultatives 
Wahlfach entscheiden, sofern die Schule das 
Angebot vorhalten kann.

Ist eine Schülerin oder ein Schüler vom 
Sportunterricht und somit auch von der 
Notengebung dauerhaft und nachweislich 
befreit, muss sie oder er ein weiteres Fach 
mit grundlegendem Anforderungsniveau 
belegen, welches dann mit zwei oder drei 
Unterrichtswochenstunden unterrichtet wird. 
Bei temporären Sportbefreiungen von bis zu 
zwei Kurshalbjahren kann eine Halbjahres-
note, die auf sporttheoretischen Leistungs-
nachweisen basiert, erteilt werden.

Schülerinnen und Schüler, die in den Klas-
senstufen 7 bis 10 nicht durchgehend am 
Unterricht in einer zweiten Fremdsprache 
teilgenommen haben, müssen 

 » ihre erste Fremdsprache in der gymna-
sialen Oberstufe beibehalten und in der 
Qualifikationsphase als Fach mit erhöh-
tem oder grundlegendem Anforderungs-
niveau fortführen sowie 

 » mit Beginn der Einführungsphase eine 
neu einsetzende Fremdsprache wählen 
und diese in der Qualifikationsphase als 
Fach mit grundlegendem Anforderungsni-
veau belegen. 

Eine in der Einführungsphase gewählte neu 
einsetzende Fremdsprache muss in der Qua-
lifikationsphase fortgeführt werden.

Mögliche Fächerkombinationen ergeben sich 
aus den Anlagen 2A bis 2K. Das jeweilige 
schulische Angebot hängt hierbei von der 
personellen, sächlichen und räumlichen 
Ausstattung sowie den organisatorischen 
Möglichkeiten der Schule, aber auch vom 
Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler 
ab. Die Entscheidung über die Einrichtung 
eines Kurses in einem bestimmten Fach 

trifft die Schulleiterin bzw. der Schulleiter 
im Benehmen mit der Lehrerkonferenz. Ein 
Anspruch der Schülerinnen und Schüler auf 
die Einrichtung eines bestimmten Kurses 
besteht nicht.

Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau 
werden mit fünf Unterrichtswochenstunden 
unterrichtet. Die Fächer mit grundlegendem 
Anforderungsniveau Deutsch, die fortgeführ-
te Fremdsprache, Geschichte, Sozialkunde, 
Wirtschaft und Recht, Geografie, Mathema-
tik, Biologie, Chemie, Physik, Astronomie 
sowie Informatik werden mit jeweils drei 
Unterrichtswochenstunden unterrichtet. Die 
neu einsetzende Fremdsprache wird mit vier 
und die übrigen Fächer mit grundlegendem 
Anforderungsniveau werden mit jeweils zwei 
Unterrichtswochenstunden unterrichtet. In 
der Qualifikationsphase findet der Unterricht 
im Seminarfach mit eineinhalb Unterrichts-
wochenstunden statt.

Am Gymnasium mit Spezialklassen für Musik 
in Gera kann auf Beschluss der Schulkonfe-
renz der Ausbildungsgang um die Klassen-
stufe 11Sp (Spezialfach) erweitert werden, 
um den Schülerinnen und Schülern die 
Wahrnehmung der zahlreichen Aktivitäten 
in ihrem Spezialfach neben den schulischen 
Verpflichtungen zu erleichtern. 

An den Spezialgymnasien für Sport und 
Musik werden die Qualifikationshalbjahre 
zeitlich gestreckt, um die schulischen und 
außerschulischen Belastungen für die Schü-
lerinnen und Schüler abgestimmt in Einklang 
zu bringen. Die Oberstufenleiterinnen und 
Oberstufenleiter der Spezialgymnasien 
für Sport und Musik beraten die Schüle-
rinnen und Schüler über Besonderheiten 
bei Leistungsbewertungen, Versetzungs-, 
Rücktritts- und Wiederholungsmöglichkeiten 
sowie zur abweichenden Organisation des 
Seminarfaches.
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3.5  Hinweise

In der Qualifikationsphase findet keine 
Versetzung statt. Die Verweildauer in der 
gymnasialen Oberstufe beträgt in der Regel 
drei Jahre, höchstens jedoch vier Jahre. Das 
Recht auf eine Wiederholung der Abiturprü-
fung bleibt davon unberührt.

Unter folgenden Voraussetzungen kommt 
eine Verlängerung der Verweildauer auf vier 
Jahre in Betracht: 

 » Wiederholung der Einführungsphase 
wegen Nichtversetzung in die Qualifika-
tionsphase,

 » einmaliger freiwilliger Rücktritt am Ende 
eines Kurshalbjahres,

 » Nichterfüllung der Bedingungen für die 
Zulassung zur Abiturprüfung.

Darüber hinaus kann die Verweildauer in 
Ausnahmefällen verlängert werden, z. B. 
wegen eines längerfristigen Auslandsaufent-
halts oder langer Krankheit. Informationen 
dazu können bei der Oberstufenleiterin oder 
beim Oberstufenleiter eingeholt werden.

Bei einem Rücktritt in der Qualifikationspha-
se setzt die Schülerin oder der Schüler die 
bisherige Arbeit an der Seminarfacharbeit 
fort und nimmt im Rahmen der Prüfung der 
Seminarfachgruppe am Kolloquium zur Se-
minarfacharbeit teil. Die oder der Vorsitzen-
de der Prüfungskommission kann in begrün-
deten Fällen eine andere Festlegung treffen.
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4 Leistungsbewertung

4.1  Grundlagen 

Durch den ganzheitlichen Kompetenzansatz 
der Thüringer Lehrpläne ist es erforderlich, 
dass auch die Leistungsbewertung ganzheit-
lich erfolgt und alle Kompetenzen einbezo-
gen werden.

Grundlage bei allen Formen der Bewertung 
ist die individuelle Leistung der Schülerin 
oder des Schülers. 

Es ist hierbei auf die Transparenz für die 
Schülerinnen und Schüler sowie für die El-
tern zu achten. 

4.2  Noten-Punkte-Tabelle 

In der Einführungsphase werden Noten nach 
der sechsstufigen Notenskala von „sehr gut“ 
bis „ungenügend“ erteilt. Am beruflichen 
Gymnasium und am Kolleg erfolgt die Bewer-
tung in der Einführungsphase bereits - wie in 
der Qualifikationsphase üblich - mit Noten 
und Punkten. Es gibt ein Halbjahreszeugnis 
und am Ende des Schuljahres ein Verset-
zungszeugnis.

In der Qualifikationsphase werden die Noten 
nach dem unten stehenden Schlüssel zuge-
ordnet. Mit diesen Punkten können Tenden-
zen in einem Bewertungsbereich angegeben 
werden.

Es werden nur ganze Punkte sowie die ent-
sprechende Note ausgewiesen.

Note Note mit Tendenz Punkte

sehr gut 1+
1
1-

15
14
13

gut 2+
2
2-

12
11
10

befriedigend 3+
3
3-

9
8
7

ausreichend 4+
4
4-

6
5
4

mangelhaft 5+
5
5-

3
2
1

ungenügend 6 0
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4.3  Leistungsnachweise

Für die von den Schülerinnen und Schülern 
in der Qualifikationsphase zu erbringenden 
Leistungsnachweise gelten jeweils die fol-
genden Regelungen.

Leistungsnachweise sind in Form von Klau-
suren und anderen Leistungsnachweisen zu 
erbringen. 

In den Aufgabenstellungen sind die Anfor-
derungsbereiche I bis III entsprechend zu 
berücksichtigen. Sie gliedern sich in drei 
Anforderungsbereiche.

 » Anforderungsbereich I (Reproduktion)

 » Anforderungsbereich II (Reorganisation 
und Transfer)

 » Anforderungsbereich III (Reflexion, Pro-
blemlösen und Konstruktion)

In den ersten drei Kurshalbjahren der Quali-
fikationsphase werden in den von der Schü-
lerin oder vom Schüler gewählten Fächern 
je eine Klausur und andere Leistungsnach-
weise erbracht. Die Bearbeitungszeit dieser 
Klausuren in Fächern mit erhöhtem Anforde-
rungsniveau beträgt mindestens 90 Minuten 
und in Fächern mit grundlegendem Anforde-
rungsniveau mindestens 60 Minuten.

Klausuren sollen einen umfangreichen, 
möglichst zusammenhängenden Themen-
komplex zum Inhalt haben. Dabei sollen 
die Ziele, Aufgaben und Anforderungen der 
einzelnen Fächer für die Entwicklung der 
Studierfähigkeit deutlich werden. In Klausu-
ren können neben schriftlichen auch fach-
spezifische praktische Teilaufgaben gestellt 
werden, deren Durchführung und Bewertbar-
keit unter Klausurbedingungen gewährleistet 
sein müssen. In diesem Fall kann die Dauer 
von Klausuren angemessen überschritten 
werden.

Klausuren werden in der Regel nach folgen-
dem Raster bewertet:

Noten-
punkte

mindestens zu erreichender 
Anteil an den insgesamt 
zu erreichenden 
Bewertungseinheiten oder 
der Gesamtleistung (in %)

15 95
14 90
13 85
12 80
11 75
10 70
9 65
8 60
7 55
6 50
5 45
4 40
3 33
2 27
1 20
0 0
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Bei anderen Leistungsnachweisen ist je nach 
Spezifik des Faches eine Vielfalt von mündli-
chen, schriftlichen und praktischen Arbeits-
formen zugrunde zu legen, wie zum Beispiel:

 » Beiträge zum Unterrichtsgespräch bzw. 
zur Gruppenarbeit,

 » Präsentation von Ergebnissen von Einzel- 
und Gruppenarbeiten,

 » Reflexion des methodischen Vorgehens,

 » mündliche Überprüfung,

 » Protokoll einer Untersuchung oder Erhe-
bung,

 » schriftliche Leistungskontrolle,

 » schriftliche Ausarbeitung zur Übung und 
zur Sicherung der Ergebnisse einzelner 
Unterrichtsstunden,

 » Portfolioarbeit,

 » Durchführung und Auswertung eines 
Experiments,

 » praktische Übungen im musisch-künst-
lerischen und technischen Bereich sowie 
im Sport,

 » von dem für das Schulwesen zuständigen 
Ministerium anerkannte Wettbewerbslei-
stungen.

Im letzten Kurshalbjahr der Qualifikations-
phase sind die Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen der Leistungsnachweise verstärkt an 
die Anforderungen der Abiturprüfung heran-
zuführen. In den von der Schülerin oder vom 
Schüler gewählten Fächern mit erhöhtem 
Anforderungsniveau, die sogleich ihre oder 
seine schriftlichen Abiturprüfungsfächer 
darstellen, ist je eine Klausur zu erbringen. 
Die Bearbeitungszeit dieser Klausuren ent-
spricht in der Regel der Bearbeitungszeit 
der Abiturprüfung im jeweiligen Fach. In den 
sonstigen Fächern wird im vierten Kurshalb-
jahr der Qualifikationsphase auf Klausuren 
verzichtet. 

Die Oberstufenleiterin oder der Oberstufen-
leiter sorgt für eine gleichmäßige Verteilung 
der Klausuren über die Kurshalbjahre.

Das Ergebnis der Klausur geht zu einem 
Drittel in die Kurshalbjahresnote ein. Die 
übrigen zwei Drittel der Kurshalbjahresnote 
ergeben sich aus den sonstigen Leistungen. 
Ergibt sich bei der Bildung der jeweiligen 
Kurshalbjahresnoten ein Bruchwert, wird 
kaufmännisch gerundet; Zwischenrundun-
gen sind nicht zulässig. 

Alle zur Leistungsbewertung herangezoge-
nen Arbeitsformen müssen im Unterricht 
geübt worden sein. Die Leistungsbewertung 
erfolgt punktuell oder epochal. Die Anzahl 
der Leistungsnachweise kann bei den einzel-
nen Schülerinnen und Schülern verschieden 
sein.
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Die Gesamtbewertung für die Seminarfach-
leistung erfolgt nach Abschluss des Kollo-
quiums im dritten oder vierten Kurshalbjahr. 
Grundlage für die Bewertung der Seminar-
fachleistung ist die individuelle Leistung der 
Schülerin oder  des Schülers.

Dabei unterliegen

 » der Prozess der Erstellung der Seminar-
facharbeit einschließlich der Vorberei-
tung des Kolloquiums,

 » die Seminarfacharbeit selbst und

 » das Kolloquium zur Seminarfacharbeit 

jeweils einer gesonderten Bewertung. Aus 
den drei Einzelergebnissen ist unter Anwen-
dung kaufmännischer Rundungsregeln eine 
Gesamtnote für die Seminarfachleistung zu 
ermitteln, wobei der Prozess der Erstellung 
mit 20 %, die Seminarfacharbeit mit 30 % 
und das Kolloquium mit 50 % gewichtet 
werden.

Die Seminarfacharbeit ist in der Regel in der 
letzten Woche vor den Herbstferien des drit-
ten Kurshalbjahres vorzulegen.
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5  Möglichkeit des Erwerbs des schulischen Teils der 
Fachhochschulreife

Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler, 
die oder der mindestens zwei Kurshalbjahre 
der Qualifikationsphase absolviert hat, die 
gymnasiale Oberstufe ohne Abitur, so hat sie 
oder er die Möglichkeit, die Fachhochschul-
reife zu erreichen, die zum Studium an einer 
Fachhochschule berechtigt. Die Fachhoch-
schulreife gliedert sich in zwei Teile.

Den schulischen Teil der Fachhochschulreife 
können Schülerinnen und Schüler auf Antrag 
erwerben, wenn die Bedingungen des § 82 
Abs. 2 oder Abs. 4 ThürSchulO bzw. § 25 
Abs. 2 oder Abs. 4 ThürSObG erfüllt sind.

Der praktische Teil kann nachgewiesen wer-
den durch

 » eine abgeschlossene Berufsausbildung 
nach Bundes- oder Landesrecht oder

 » ein einjähriges gelenktes Praktikum, 
wobei einem Praktikum die mindestens 
einjährige kontinuierliche Teilnahme an 
einer Berufsausbildung nach Bundes- 
oder Landesrecht gleichgestellt ist, oder

 » ein freiwillig abgeleistetes soziales oder 
ökologisches Jahr, den Wehrdienst oder 
den Bundesfreiwilligendienst. Abge-
leistete Dienste von unter einem Jahr 
können auf die Dauer eines gelenkten 
Praktikums angerechnet werden.

Näheres zum praktischen Teil der Fachhoch-
schulreife regelt die Verwaltungsvorschrift 
zur Durchführung von Praktika zum Erwerb 
der Fachhochschulreife sowie Zuständigkei-
ten für die Zuerkennung der Fachhochschul-
reife (www.landesrecht.thueringen.de).

https://landesrecht.thueringen.de/perma?j=VVTH-223000-TMBJS-20170407-SF
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6 Abiturprüfung

Die allgemeine Hochschulreife erwirbt die 
Schülerin oder der Schüler mit Bestehen der 
Abiturprüfung im Rahmen der Gesamtqualifi-
kation. Die Abiturprüfung selbst gliedert sich 
in drei schriftliche Prüfungen, zwei münd-
liche Prüfungen und bis zu drei freiwillige 
zusätzliche mündliche Prüfungen. Die Fächer 
der drei schriftlichen Prüfungen sind die 
Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau. 
Die zwei mündlichen Prüfungen sind Fächer 
mit grundlegendem Anforderungsniveau 
nach Wahl der Schülerin oder des Schülers, 
von denen eine Prüfung durch die Semi-
narfachleistung ersetzt werden kann. Die 
freiwilligen zusätzlichen Prüfungen finden in 
den Fächern der schriftlichen Prüfung statt. 
Die Schülerin oder der Schüler kann einen 
Unterrichtstag nach Mitteilung der Noten 
und Punktzahlen der schriftlichen Prüfungs-
arbeiten diese zusätzlichen Prüfungsfächer 
benennen.

Die Meldung zur Abiturprüfung und die 
Benennung der zwei mündlichen Prüfungs-
fächer erfolgt durch die Schülerin oder den 
Schüler schriftlich spätestens am zweiten 
Unterrichtstag nach Erhalt des Zeugnisses 
für das dritte Kurshalbjahr.

Dabei sind folgende Bedingungen zu erfül-
len:

 » Die Fächer der mündlichen Prüfung sind 
zwei weitere Fächer nach Wahl der Schü-
lerin oder des Schülers. Die Seminarfach-
leistung kann eine mündliche Prüfung 
ersetzen.

 » Unter den schriftlichen und mündlichen 
Prüfungsfächern müssen mindestens 
zwei der drei Fächer Deutsch, Fremdspra-
che und Mathematik sein.

 » Unter den schriftlichen und mündlichen 
Prüfungsfächern muss mindestens ein 
Fach aus jedem Aufgabenfeld nach § 77 
ThürSchulO (siehe 3.2) vertreten sein.

 » Sport kann nur am Spezialgymnasium für 
Sport Prüfungsfach sein.

 » Ein in der Qualifikationsphase neu ein-
setzendes Fach und das Wahlfach kön-
nen nicht Prüfungsfach sein.



19

An Gymnasien mit bilingualem Zug, beruf-
lichen Gymnasien, Spezialgymnasien und 
Gymnasien mit Spezialklassen gelten beson-
dere Festlegungen (siehe Anlagen).

Spätestens am zweiten Unterrichtstag 
nach Erhalt des Zeugnisses für das vierte 
Kurshalbjahr teilt die Schülerin oder der 
Schüler ihre oder seine Entscheidung über 
die Einbringung der Seminarfachleistung 
und das verbleibende mündliche Prüfungs-
fach mit.

Nach Erhalt des Zeugnisses für das vierte 
Kurshalbjahr wird die Schülerin oder der 
Schüler zur Abiturprüfung zugelassen, wenn 
die Mindestanforderungen im Bereich der 
Halbjahresergebnisse erreicht worden sind 
und alle Seminarfachteilleistungen jeweils 
mit mindestens einem Punkt abgeschlos-
sen wurden. Erhält die Schülerin oder der 

Schüler für eine Seminarfachteilleistung 
null Punkte, so wird sie oder er nicht zur 
Abiturprüfung zugelassen und kann die Ge-
samtqualifikation nur durch Wiederholung 
der beiden letzten Kurshalbjahre erreichen. 
Dabei muss die Seminarfachleistung erneut 
erbracht werden. Die Höchstverweildauer 
von vier Jahren in der gymnasialen Oberstufe 
darf dabei nicht überschritten werden.

Die Schülerin oder der Schüler kann sich in 
ihren oder seinen schriftlichen Prüfungsfä-
chern zusätzlich mündlich prüfen lassen.

Weicht das Ergebnis einer schriftlichen 
Prüfung um mehr als sechs Punkte vom Er-
gebnis des vierten Kurshalbjahres ab, kann 
die Prüfungskommission für das jeweilige 
Fach eine zusätzliche mündliche Prüfung 
festlegen.
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7	 Gesamtqualifikation

Die Gesamtqualifikation als Voraussetzung 
für den Erwerb der allgemeinen Hochschul-
reife besteht aus den Teilen:

 » Qualifikation im Bereich der Halbjahres-
ergebnisse als Block I,

 » Qualifikation im Bereich der Prüfung als 
Block II.

In der Gesamtqualifikation können höch-
stens 900 Punkte erreicht werden. Für das 
Bestehen der Abiturprüfung sind mindestens 
300 Punkte erforderlich. Bis zu 600 Punk-
te der Gesamtqualifikation können durch 
Leistungen aus den Halbjahresergebnissen 
(zwei Drittel) und bis zu 300 Punkte durch 
Leistungen aus dem Prüfungsbereich (ein 
Drittel) erbracht werden. 

Die Berechnung der Gesamtqualifikation E nach § 88 ThürSchulO erfolgt dabei wie folgt:

a) Berechnung des Ergebnisses der Qualifikationsphase (Block I) (§ 90 ThürSchulO) 
E I = (P : S) x 40

b) Berechnung des Ergebnisses der Abiturprüfung (Block II) (§ 91 ThürSchulO): 
E II = 4 x PF1 + 4 x PF2 + 4 x PF3 + 4 x PF4 + 4 x PF5

c) Berechnung des Gesamtergebnisses 
E = E I + E II

Legende
E I = (Gesamt-)Ergebnis Block I 
P = Summe der Punkte in den eingebrachten Fächern in vier Kurshalbjahren 
S = Anzahl der eingebrachten Kurshalbjahresergebnisse (S = 36) 
E II = (Gesamt-)Ergebnis Block II 
PF = Endergebnis der Prüfung in einem Fach

Die Mindestanforderungen für die Gesamt-
qualifikation im Bereich der Halbjahres-
ergebnisse (E I) sind 200 Punkte und im 
Bereich der Prüfungsergebnisse (E II) 100 
Punkte. Ein Punkteausgleich zwischen der 
Qualifikation im Bereich der Halbjahreser-
gebnisse und der Qualifikation im Bereich 
der Prüfung ist nicht zulässig. Ein mit null 
Punkten abgeschlossenes Kurshalbjahr in 
einem Fach gilt als nicht belegt und kann 
nicht eingebracht werden. Das Schuljahr 
muss wiederholt werden.

Aus der erreichten Punktzahl der Gesamt-
qualifikation wird mit Hilfe einer Tabelle die 
Durchschnittsnote ermittelt. Diese Tabelle 
(Anlage 4) gilt in allen Ländern der Bundes-
republik Deutschland. 

Die Schule führt mit dem Beginn der Quali-
fikationsphase für jede Schülerin und jeden 
Schüler eine Punktekreditkarte:

https://bildung.thueringen.de/schule/
schulwesen/zeugnisse

https://bildung.thueringen.de/schule/schulwesen/zeugnisse
https://bildung.thueringen.de/schule/schulwesen/zeugnisse
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7.1		Die	Qualifikation	im	Bereich	der	Halbjahresergebnisse

Im Verlauf der Qualifikationsphase erzielt die 
Schülerin oder der Schüler mindestens 40 
Halbjahresergebnisse, von denen 36 in die 
Qualifikation im Bereich der Halbjahreser-
gebnisse einzubringen sind. 29 der 36 ein-
zubringenden Halbjahresergebnisse müssen 
dabei mindestens fünf Punkte betragen.

Verpflichtend einzubringen sind die vier 
Halbjahresergebnisse in den Fächern mit 
erhöhtem Anforderungsniveau, in den Fä-
chern Deutsch oder Mathematik als Fach mit 
grundlegendem Anforderungsniveau und in 
den Fächern der mündlichen Abiturprüfun-
gen.

In den anderen Fächern mit grundlegendem 
Anforderungsniveau sind mindestens zwei 
Halbjahresergebnisse nach Wahl der Schüle-
rin oder des Schülers je weiteres Pflicht- und 
Wahlpflichtfach einzubringen. 

Aus dem Wahlfach können Halbjahresergeb-
nisse eingebracht werden. Die Besonder-
heiten der Einbringungsverpflichtungen des 
beruflichen Gymnasiums sind entsprechend 
der Thüringer Schulordnung für das berufli-
che Gymnasium zu beachten. 
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7.2		Die	Qualifikation	im	Bereich	der	Prüfung

In der Qualifikation im Bereich der Prüfung 
müssen in mindestens drei der fünf Prü-
fungsfächer jeweils mindestens fünf Punkte 
erreicht werden. Eingebracht werden

 » die Ergebnisse der Prüfungen in den drei 
schriftlich geprüften Fächern,

 » das Ergebnis des vierten, mündlichen 
Prüfungsfaches und

 » das Ergebnis des fünften, mündlichen 
Prüfungsfaches oder der Seminarfachlei-
stung.

Legt eine Schülerin oder ein Schüler in ei-
nem oder mehreren schriftlich geprüften 
Fächern eine zusätzliche mündliche Prüfung 

ab, wird das(Gesamt-)Ergebnis jeweils durch 
Wichtung der Ergebnisse der schriftlichen 
Prüfung und der mündlichen Prüfung im 
Verhältnis zwei zu eins gebildet. Die in die 
Qualifikation im Bereich der Prüfung einzu-
bringende Punktzahl des jeweiligen Faches 
wird dann der entsprechenden Tabelle (Anla-
ge 3) entnommen.

Die Prüfungsergebnisse gehen jeweils in 
vierfacher Wertung in die Qualifikation im 
Bereich der Prüfung ein. 

Zur zusammenfassenden Veranschaulichung 
und zum besseren Verständnis der maximal 
bzw. mindestens zu erreichenden Punktzah-
len in der Gesamtqualifikation dient nachfol-
gende Tabelle:

Qualifikation	im	Bereich	der
Halbjahresergebnisse	(E	I)

Qualifikation	im
Prüfungsbereich (E II)

Maximale Punktzahl:
36 Halbjahresergebnisse x 15 Punkte 
36 x 15 = 540 
(540 : 36) x 40 = 600
= 600 Punkte

Maximale Punktzahl:
5 Prüfungsergebnisse x 15 Punkte x 4
= 300 Punkte

Minimale Punktzahl:
1/3 von 600 Punkten 
36 Halbjahresergebnisse x 5 Punkte
36 x 5 = 180
(180 : 36) x 40 = 200 
= 200 Punkte

Minimale Punktzahl:
1/3 von 300 Punkten
= 100 Punkte
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8 Schlussbemerkung

Die Anlagen 1 bis 5 sollen dem besseren 
Verständnis der Ausführungen zur gymnasi-
alen Oberstufe dienen. Die geltende Thürin-
ger Schulordnung kann im Serviceportal des 
Freistaats Thüringen eingesehen werden.

Die Oberstufenleiterin oder der Oberstufen-
leiter informiert und berät die Schülerinnen 
und Schüler über die Zugangsvoraussetzun-
gen, die Struktur der gymnasialen Oberstufe, 
die Leistungsbewertungen und die Regelun-
gen für die Abiturprüfung.

Gesetze, Schulordnungen und Vorschriften finden Sie unter:
https://bildung.thueringen.de/schule/schulwesen/schulrecht
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Anlagen

Anlage 1 – Legende

ante  ...Angewandte Technik
anw  ...Angewandte Naturwissenschaft
ar  .......Arabisch
as  ......Astronomie
bf .......Berufsbezogenes Fach
bi  .......Biologie
bif  ......Berufliche Informatik
bwl  ....Betriebswirtschaftslehre
ch  ......Chemie
cn  ......Chinesisch
de  ......Deutsch
dg  ......Darstellen und Gestalten
en  ......Englisch
en-lit  ..Englischsprachige Literatur
et  .......Ethik
ffs  ......eine aus den Klassenstufen 5 bis 10 

fortgeführte Fremdsprache
fr ........Französisch
fr-lit ....französischsprachige Literatur
fs  .......Fremdsprache
fü  .......fächerübergreifendes Angebot
ge  ......Geschichte
geso  ..Gesundheit und Soziales
gg  ......Geografie
gr  .......Griechisch
gewi  ...Gesellschaftswissenschaft (ge, gg, 

sk, wr)
if  ........Informatik

it  ........Italienisch
iv  .......Informationsverarbeitung
ja  .......Japanisch
ku  ......Kunst
la  .......Latein
ma  .....Mathematik
mu  .....Musik
mup ....Musikpraxis
nawi  ...Naturwissenschaft (bi, ch, ph)
nfs  .....in der Einführungsphase neu einset-

zenden Fremdsprache
ph  ......Physik
re  .......Religionslehre
ru  .......Russisch
sefa ....Seminarfach
sk  ......Sozialkunde
sn  ......Spanisch
sp  ......Sport
srk  .....Sozial- und Rechtskunde
ssp .....Spezialsport
szw  ....Sozialwissenschaft
te  .......Technik
vwl  .....Volkswirtschaftslehre
wi  ......Wirtschaft
wigeo  .Wirtschaftsgeografie
wr  ......Wirtschaft und Recht

Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau werden mit Großbuchstaben (z. B. DE), Fächer mit 
grundlegendem Anforderungsniveau werden mit Kleinbuchstaben (z. B. sp) bezeichnet.
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Anlage 2 – Struktur und Wahlmöglichkeiten in der 
Qualifikationsphase	der	gymnasialen	Oberstufe

(entspricht Anlage 13 ThürSchulO zu § 76 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 11, § 92 Abs. 4a, 
§ 146 Satz 1, § 147a Abs. 9 Satz 3 sowie § 148 Abs. 3 Satz 3)
2A.		 Grundstruktur	der	Qualifikationsphase	der	gymnasialen	Oberstufe

Aufgabenfeld Fach-
Nr.

Fächer Anzahl der 
Unterrichts-
wochen stunden

sprachlich-literarisch-
künstlerisch

1 DE/de  5/3
2 EN/en  5/3
3 mu/ku/dg  2

gesellschafts wissenschaftlich 4 GE/ge, GG/gg, SK/sk, WR/wr  5/3
5 re/et  2

mathematisch-
naturwissenschaftlich-technisch

6 MA/ma  5/3
7 BI/bi, CH/ch, PH/ph, IF/if  5/3

weitere Fächer mit 
Belegungspflicht

8 sp  2
9 bi, ch, ph, as2, if, ffs, nfs1 3/41

10 ge, gg, sk, wr, bi, ch, ph, if, 
as2, nfs*, ffs

3/4

11 Seminarfach 1,5

Wahlfach Die Schule kann alle Fächer 
fakultativ anbieten.

2/3

1  Die in der Einführungsphase neu einsetzende Fremdsprache wird mit jeweils vier Unterrichtswochen-
stunden in den Klassenstufen 11 und 12 unterrichtet.

2 Das Fach Informatik sowie die fortgeführten Fremdsprachen werden auf grundlegendem Anforde-
rungsniveau im Umfang von jeweils drei Unterrichtswochenstunden in den Klassenstufen 11 und 12 
unterrichtet.

Mögliche Kombinationen der Fächerbelegung (Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau) 
und Prüfungsfächer

schrift-
lich

DE DE DE DE DE DE MA MA MA
GEWI GEWI EN EN EN MA GEWI EN GEWI
MA NAWI MA NAWI GEWI NAWI EN NAWI NAWI

münd-
lich

frei1 ma/fs gewi gewi nawi/ma gewi frei1 gewi de/fs

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

1  Alle Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau, außer as, sp und fü.
2  Einbringung Seminarfachleistung anstelle des mündlichen Prüfungsfaches.
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2B.		 Struktur	der	Qualifikationsphase	der	gymnasialen	Oberstufe	 
an Gymnasien mit mathe matisch-naturwissenschaftlichen Spezialklassen

Aufgabenfeld Fach-
Nr.

Fächer1 Anzahl der 
Unterrichts-
wochenstunden

sprachlich-literarisch-
künstlerisch

1 DE/de  5/3
2 EN/en  5/3
3 mu/ku/dg  2

gesellschafts-
wissenschaftlich

4 GE/ge  5/3
5 re/et  2

mathematisch-
naturwissenschaftlich-
technisch

6 MA  5
7 BI/CH/PH/IF  5
8 bi/ch/ph/if 3 (+24)

weitere Fächer mit 
Belegungspflicht

9 sp  2
10 bi, ch, ph, fü2, if, wr, sk, gg, nfs3 2/3/4

11 Seminarfach 1,5

Wahlfach Die Schule kann alle Fächer 
fakultativ anbieten.

2/3

1  Als Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau sind das Fach Mathematik, eines der Fächer Biologie, 
Chemie, Physik und Informatik sowie eines der Fächer Deutsch, Englisch und Geschichte zu 
belegen.

2  Der Unterricht im gewählten Fach wird mit zwei Unterrichtswochenstunden erteilt. Das Fach kann 
kein Prüfungsfach sein.

3  Die in der Einführungsphase neu einsetzende Fremdsprache wird in der Qualifikationsphase 
durchgehend mit jeweils vier Unterrichtswochenstunden unterrichtet.

4  Profilstunden im Rahmen der Begabungsförderung.

Mögliche Kombinationen der Fächerbelegung (Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau) 
und Prüfungsfächer

schriftlich
MA MA MA

NAWI NAWI NAWI
DE GE EN

mündlich
gewi de/fs gewi

frei1 oder sefa2 frei1 oder sefa2 frei1 oder sefa2

1  Alle Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau, außer as, sp und fü.
2  Einbringung Seminarfachleistung anstelle des mündlichen Prüfungsfaches.
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2C.		 Struktur	der	Qualifikationsphase	der	gymnasialen	Oberstufe	 
an Spezialgymnasien für Sport

 Aufgabenfeld Fach-
Nr.

Fächer1 Anzahl der Unterrichts-
wochen stunden

Q1 Q2 Q3 Q4
sprachlich-literarisch-
künstlerisch

1 DE/de 3/2 3/2 4/2 4/2
2 EN/en 3/2 3/2 4/2 4/2

32 mu/ku/dg 2 2 - -

gesellschafts-
wissenschaftlich

4 ge 2 2 2 2
5 re/et 1 1 2 2

62 gg/sk/wr 2 2 - -

mathematisch-natur-
wissenschaftlich-technisch

7 MA/ma 3/2 3/2 4/2 4/2
8 BI/bi 3/2 3/2 4/2 4/2

weitere Fächer mit 
Belegungspflicht

9 SP 3 3 3 3
10 ssp3 4 4 4 4

11 Seminarfach 2 1 1 -
12 ch, ph, if, ffs, nfs4 2 2/3 2/3 2

1  Als Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau muss Sport belegt werden. Aus zwei Aufgabenfeldern 
nach § 77 ThürSchulO wählt die Schülerin oder der Schüler jeweils ein Fach als Fach mit erhöhtem 
Anforderungsniveau, davon muss mindestens ein Fach Mathematik oder Deutsch sein.

2  Das gewählte Fach wird ausschließlich in den ersten beiden Kurshalbjahren belegt und kann kein  
Prüfungsfach sein. Mindestens ein Halbjahresergebnis muss in die Qualifikation im Bereich der 
Halbjahresergebnisse eingebracht werden.

3  Das Fach Spezialsport kann kein Prüfungsfach sein. Mindestens zwei Halbjahresergebnisse werden 
in die Qualifikation im Bereich der Halbjahresergebnisse eingebracht.

4  Die in der Einführungsphase neu einsetzende Fremdsprache wird in der Qualifikationsphase durch-
gehend mit jeweils vier Unterrichtswochenstunden unterrichtet.

Mögliche Kombinationen der Fächerbelegung (Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau) 
und Prüfungsfächer

schriftlich
DE DE MA
MA BI EN
SP SP SP

mündlich
ge/et/re fs/ma ge/et/re

frei1 oder sefa2 gewi oder sefa3 frei1 oder sefa2

1  Alle Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau, außer as und fü.
2  Einbringung Seminarfachleistung anstelle des mündlichen Prüfungsfaches.
3  Für Schülerinnen und Schüler der Spezialgymnasien für Sport kann die Seminarfachleistung an die 

Stelle einer mündlichen Prüfung treten und dabei das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld im 
Bereich der Prüfung ersetzen, sofern das Thema der Seminarfacharbeit dieses Aufgabenfeld umfasst.
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2D.		 Struktur	der	Qualifikationsphase	der	gymnasialen	Oberstufe	am	Spezialgymnasium	für	
Musik mit Schulzeitstreckung

Aufgabenfeld Fach-
Nr.

Fächer1 Anzahl der Unterrichts-
wochenstunden
Q1 Q2 Q3 Q4

sprachlich-literarisch-
künstlerisch

1 DE/de 3/2 3/2 4/2 4/2
2 FFS/ffs 3/2 3/2 4/2 4/2
3 MU 4 4 3 3
4 mup 4 4 4 4

gesellschaftswissen-
schaftlich

5 ge 2 2 2 2
6 re/et 1 2 1 2

mathematisch-
naturwissenschaftlich-
technisch

7 MA/ma 3/2 3/2 4/2 4/2
8 BI/bi, Ch/ch, Ph/ph 3/2 3/2 4/2 4/2

weitere Fächer mit 
Belegungs pflicht

9 sp 1,5 1,5 1,5 1,5
10 gewi, nawi, if, ffs, nfs2 2 2 2 2

11 Seminarfach 2 1 1 -

Wahlfach Die Schule kann alle Fächer 
fakultativ anbieten.

1/2 1/2 1/2 1/2

1  Als Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau muss Musik belegt werden. Aus zwei Aufgabenfeldern 
nach § 77 ThürSchulO wählt die Schülerin oder der Schüler jeweils ein Fach als Fach mit erhöhtem 
Anforderungsniveau, davon muss mindestens ein Fach Mathematik oder Deutsch sein.

2  Die in der Einführungsphase neu einsetzende Fremdsprache wird in der Qualifikationsphase durch-
gehend mit jeweils vier Unterrichtswochenstunden unterrichtet.

Mögliche Kombinationen der Fächerbelegung (Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau) 
und Prüfungskombinationen

schrift lich
DE DE FFS MA

NAWI MA MA NAWI
MU MU MU MU

münd lich
ma/fs ge/et/re ge/et/re de/fs

ge/et/re  
oder sefa3

frei1  
oder sefa2

frei1  
oder sefa2

ge/et/re  
oder sefa3

1  Alle Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau, außer as und sp.
2  Einbringung Seminarfachleistung anstelle des mündlichen Prüfungsfaches.
3  Für Schülerinnen und Schüler des Spezialgymnasiums für Musik kann die Seminarfachleistung an die 

Stelle einer mündlichen Prüfung treten und dabei das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld im 
Bereich der Prüfung ersetzen, sofern das Thema der Seminarfacharbeit dieses Aufgabenfeld umfasst.
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2E.		 Struktur	der	Qualifikationsphase	der	gymnasialen	Oberstufe	am	Gymnasium	mit	
Spezialklassen für Musik 

Aufgabenfeld Fach-
Nr.

Fächer1 Anzahl der 
Unterrichts-
wochenstunden

sprachlich-literarisch-
künstlerisch

1 DE/de 5/3
2 EN/en 5/3
3 MU 4
4 mup 4

gesellschafts-
wissenschaftlich

5 ge 3
6 re/et 2

mathematisch-
naturwissenschaftlich-
technisch

7 MA/ma 5/3
8 BI/bi, Ch/ch, Ph/ph 5/3

weitere Fächer mit 
Belegungspflicht

9 sp 2
10 gg, sk, wr, bi, ch, ph, if, ffs, nfs2 3/4

11 Seminarfach 1,5 

Wahlfach Die Schule kann alle Fächer 
fakultativ anbieten.

2/3

1  Als Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau muss Musik belegt werden. Aus zwei Aufgabenfeldern 
nach § 77 ThürSchulO wählt die Schülerin oder der Schüler jeweils ein Fach als Fach mit erhöhtem 
Anforderungsniveau, davon muss mindestens ein Fach Mathematik oder Deutsch sein.

2  Die in der Einführungsphase neu einsetzende Fremdsprache wird in der Qualifikationsphase durch-
gehend mit jeweils vier Unterrichtswochenstunden unterrichtet.

Mögliche Kombinationen der Fächerbelegung (Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau) 
und Prüfungsfächer

schriftlich
DE DE EN MA

NAWI MA MA NAWI
MU MU MU MU

mündlich
ma/fs ge/et/re ge/et/re de/fs

ge/et/re  
oder sefa3

frei1  
oder sefa2

frei1  
oder sefa2

ge/et/re  
oder sefa3

1  Alle Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau, außer as und sp.
2  Einbringung Seminarfachleistung anstelle des mündlichen Prüfungsfaches.
3  Für Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums mit Spezialklassen für Musik kann die Seminarfach-

leistung an die Stelle einer mündlichen Prüfung treten und dabei das gesellschaftswissenschaftliche 
Aufgabenfeld im Bereich der Prüfung ersetzen, sofern das Thema der Seminarfacharbeit dieses Auf-
gabenfeld umfasst.
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2F.		 Struktur	der	Qualifikationsphase	der	gymnasialen	Oberstufe	am	Spezialgymnasium	für	
Sprachen

Aufgabenfeld Fach-
Nr.

Fächer1 Anzahl der 
Unterrichts-
wochenstunden

sprachlich-literarisch-
künstlerisch

1 DE/de  5/3
2 FR, SN, IT  6 
3 en, fr, ru, it, sn, cn, ja, ar 3
4 mu/ku  2

gesellschafts-
wissenschaftlich

5 GE/ge (Unterrichtssprache En),  
WR/wr, GG/gg, SK/sk 

5/3

6 re/et  2
mathematisch-
naturwissenschaftlich-
technisch

7 MA/ma  5/3
8 BI/bi, CH/ch, PH/ph  5/3

weitere Fächer mit 
Belegungspflicht

9 sp  2
10 fr, ru, it, sn, ge in Unterrichtssprache 

Englisch, gg, sk, wr, bi, ch, ph, if, 
en-lit2, mu, ku

3

11 Seminarfach 1,5

Wahlfach Die Schule kann alle Fächer fakultativ 
anbieten.

3

1  Als Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau muss eines der Fächer Französisch, Spanisch und Ita-
lienisch belegt werden. Die Schülerin oder der Schüler wählt aus mindestens zwei Aufgabenfeldern 
nach § 77 ThürSchulO jeweils ein Fach als Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau, davon muss ein 
Fach Mathematik oder Deutsch sein.

2  Das Fach wird mit zwei Unterrichtswochenstunden unterrichtet und kann kein Prüfungsfach sein.

Mögliche Kombinationen der Fächerbelegung (Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau) 
und Prüfungsfächer

schriftlich
FFS FFS FFS FFS FFS
DE DE DE MA MA

GEWI NAWI MA GEWI NAWI

mündlich
ma/nawi gewi gewi frei gewi

frei1 oder 
sefa2

frei1 oder 
sefa2

frei1 oder 
sefa2

frei1 oder 
sefa2

frei1 oder 
sefa2

1  Alle Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau, außer en-lit und sp.
2  Einbringung Seminarfachleistung anstelle des mündlichen Prüfungsfaches.
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2G.		 Struktur	der	Qualifikationsphase	der	gymnasialen	Oberstufe	im	bilingualen	Zug	an	
Gymnasien

Aufgabenfeld Fach-
Nr.

Fächer1 Anzahl der 
Unterrichts-
wochenstunden

sprachlich-literarisch-
künstlerisch

1 DE/de  5/3
2 FR/EN  5
3 mu/ku/dg  2

gesellschafts-
wissenschaftlich

4 GE2/ge3  5/3

5 re/et  2
6 GG2/gg3, sk3 5/3

mathematisch-
naturwissenschaftlich-
technisch

7 MA/ma  5/3
8 bi/ch/ph 3

weitere Fächer mit 
Belegungspflicht

9 sp  2
10 bi, ch, ph, ffs, nfs4, if, frz-lit5 3/4

11 Seminarfach 1,5

Wahlfach Die Schule kann alle Fächer 
fakultativ anbieten.

2/3/4

1  Als Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen die erste Fremdsprache, ein gesellschafts-
wissenschaftliches Fach sowie eines der Fächer Deutsch und Mathematik belegt werden.

2  Unterrichtssprache ist Englisch oder Französisch.

3  Im zweiten gesellschaftswissenschaftlichen Sachfach mit grundlegendem Anforderungsniveau ist 
für den Erwerb des Abibac die Unterrichtssprache Französisch.

4  Die in der Einführungsphase neu einsetzende Fremdsprache wird in der Qualifikationsphase 
durchgehend mit jeweils vier Unterrichtswochenstunden unterrichtet.

5  Das Fach ist für den Erwerb des Abibac belegungspflichtig.

Mögliche Kombinationen der Fächerbelegung (Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau) 
und Prüfungsfächer

schriftlich
FR/EN FR/EN
GEWI GEWI
MA DE

mündlich
frei1 ma/nawi

frei1 oder sefa2 frei1 oder sefa2

1  Alle Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau, außer frz-lit (nur für Abibac Prüfungsfach) 
und sp.

2  Einbringung Seminarfachleistung anstelle des mündlichen Prüfungsfaches.
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2H.		 Grundstruktur	der	Qualifikationsphase	des	beruflichen	Gymnasiums	 
(Fachrichtung Technik)

Aufgabenfeld Fach-
Nr.

Fach Anzahl der 
Unterrichts-
wochenstunden

sprachlich-literarisch-
künstlerisch

1 DE/de 5/3
2 EN/en 5/3

gesellschafts-
wissenschaftlich 

3 re/et 2
4 bwl 2
5 ge 2

mathematisch-
naturwissenschaftlich-
technisch

6 MA/ma 5/3
7 TE 6
8 BI/bi/CH/ch/PH1/ph1 5/3

weitere Fächer mit 
Belegungspflicht

9 sp 2

103 nfs2/ffs/bi/ch/ph1 3/4

11 Seminarfach4 1,5

  Gesamtstundenzahl 34,5 bis 35,5
Wahlfach 12 anw/bi/ch/ph/fr/ru/it/sn/la/wigeo/

sk/if5/fü
+ 2/3

1 Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Physiktechnik, können Physik nicht belegen.
2  Die in der Einführungsphase neu einsetzende Fremdsprache ist nach § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 

ThürSObG durchgehend in der Qualifikationsphase zu belegen und wird mit jeweils vier 
Unterrichtswochenstunden unterrichtet.

3  Ein Fach in der Zeile der Fachnummer 10 kann nur gewählt werden, wenn die Schülerin oder der Schü-
ler nicht nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ThürSObG eine zweite Fremdsprache als in der Einführungsphase neu 
einsetzende Fremdsprache belegen muss.

4  Der Unterricht kann als Blockunterricht zu Seminarfachtagen zusammengefasst werden.
5  Das Fach Informatik mit grundlegendem Anforderungsniveau wird im Umfang von jeweils drei Unter-

richtswochenstunden in der Qualifikationsphase unterrichtet.

Mögliche Kombinationen der Fächerbelegung (Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau) 
und	Prüfungsfächer	berufliches	Gymnasium	(Fachrichtung	Technik)

schriftlich
DE EN DE
MA MA NW
TE TE TE

mündlich
gewi gewi en/nfs/ffs oder ma

frei1 oder sefa2 frei1 oder sefa2 gewi oder sefa3 
1  Alle Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau, außer sp und Wahlfach.
2  Einbringung Seminarfachleistung anstelle des mündlichen Prüfungsfaches.
3 Bei Belegung des Faches Deutsch mit erhöhtem Anforderungsniveau kann die Seminarfachleistung an 

die Stelle einer mündlichen Prüfung treten und dabei das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld 
im Bereich der Prüfung ersetzen, sofern das Thema der Seminarfacharbeit dieses Aufgabenfeld umfasst.
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2I.		 Grundstruktur	der	Qualifikationsphase	des	beruflichen	Gymnasiums	 
(Fachrichtung Wirtschaft)

Aufgabenfeld Fach-
Nr.

Fach Anzahl der 
Unterrichts-
wochenstunden

sprachlich-literarisch-
künstlerisch

1 DE/de 5/3
2 EN/en 5/3

gesellschafts-
wissenschaftlich 

3 WI 6
4 re/et 2
5 ge 2

mathematisch-
naturwissenschaftlich-
technisch

6 MA/ma 5/3
7 bif 2
8 BI/bi/CH/ch/PH/ph 5/3

weitere Fächer mit 
Belegungspflicht

9 sp 2

102 nfs1/ffs/bi/ch/ph 3/4

11 Seminarfach3 1,5

  Gesamtstundenzahl 34,5 bis 35,5
Wahlfach 12 anw/bi/ch/ph/fr/ru/it/sn/la/wigeo/

sk/if4/ fü
+ 2/3

1  Die in der Einführungsphase neu einsetzende Fremdsprache ist nach § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
ThürSObG durchgehend in der Qualifikationsphase zu belegen und wird mit jeweils vier 
Unterrichtswochenstunden unterrichtet.

2  Ein Fach in der Zeile der Fachnummer 10 kann nur gewählt werden, wenn die Schülerin oder der 
Schüler nicht nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ThürSObG eine zweite Fremdsprache als in der Einführungsphase 
neu einsetzende Fremdsprache belegen muss.

3  Der Unterricht kann als Blockunterricht zu Seminarfachtagen zusammengefasst werden.

4  Das Fach Informatik mit grundlegendem Anforderungsniveau wird im Umfang von jeweils drei Unter-
richtswochenstunden in der Qualifikationsphase unterrichtet. 

Mögliche Kombinationen der Fächerbelegung (Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau) 
und	Prüfungsfächer	berufliches	Gymnasium	(Fachrichtung	Wirtschaft)

schriftlich
DE DE EN
MA NW MA
WI WI WI

mündlich
frei1 fs oder ma frei1

frei1 oder sefa2 frei1 oder sefa2 frei1 oder sefa2

1  Alle Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau, außer sp und Wahlfach.

2  Einbringung Seminarfachleistung anstelle des mündlichen Prüfungsfaches.
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2	J.	 Grundstruktur	der	Qualifikationsphase	des	beruflichen	Gymnasiums	 
(Fachrichtung Gesundheit und Soziales)

Aufgabenfeld Fach-
Nr.

Fach Anzahl der 
Unterrichts-
wochenstunden

sprachlich-literarisch-
künstlerisch

1 DE/de 5/3
2 EN/en 5/3

gesellschafts-
wissenschaftlich

3 re/et 2
4 srk 2
5 ge 2

mathematisch-
naturwissenschaftlich-
technisch

6 MA/ma 5/3
7 BI/bi/CH/ch/PH/ph 5/3

weitere Fächer mit 
Belegungspflicht

8 GESO 6
9 sp 2

102 nfs1/ffs/bi/ch/ph 3/4

11 Seminarfach3 1,5

  Gesamtstundenzahl 34,5 bis 35,5
Wahlfach 12 anw/bi/ch/ph/fr/ru/it/sn/la/wigeo/

sk/if4/ fü
+ 2/3

1  Die in der Einführungsphase neu einsetzende Fremdsprache ist nach § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
ThürSObG durchgehend in der Qualifikationsphase zu belegen und wird mit jeweils vier 
Unterrichtswochenstunden unterrichtet.

2  Ein Fach in der Zeile der Fachnummer 10 kann nur gewählt werden, wenn die Schülerin oder der 
Schüler nicht nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ThürSObG eine zweite Fremdsprache als in der Einführungsphase 
neu einsetzende Fremdsprache belegen muss.

3  Der Unterricht kann als Blockunterricht zu Seminarfachtagen zusammengefasst werden.
4  Das Fach Informatik mit grundlegendem Anforderungsniveau wird im Umfang von jeweils drei Unter-

richtswochenstunden in der Qualifikationsphase unterrichtet. 

Mögliche Kombinationen der Fächerbelegung (Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau) 
und	Prüfungsfächer	berufliches	Gymnasium	(Fachrichtung	Gesundheit	und	Soziales)

schriftlich
DE DE EN
MA NW MA

GESO GESO GESO

mündlich
gewi fs oder ma gewi

frei1 oder sefa2 gewi oder sefa3 frei1 oder sefa2

1  Alle Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau, außer sp und Wahlfach. 
2  Einbringung Seminarfachleistung anstelle des mündlichen Prüfungsfaches.
3  Bei Belegung des Faches Deutsch mit erhöhtem Anforderungsniveau kann die Seminarfachleistung an 

die Stelle einer mündlichen Prüfung treten und dabei das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld 
im Bereich der Prüfung ersetzen, sofern das Thema der Seminarfacharbeit dieses Aufgabenfeld umfasst.



35

2K.		 Grundstruktur	der	Qualifikationsphase	des	Kollegs 

Aufgabenfeld Fach-
Nr.

Fächer Anzahl der 
Unterrichts-
wochenstunden

sprachlich-literarisch-
künstlerisch

1 DE/de  5/3
2 EN/en  5/3
3 mu/ku/dg  2
4 nfs 4

gesellschafts-
wissenschaftlich

5 GE/ge, GG/gg, SK/sk, WR/wr  5/3
6 re/et  2

mathematisch-
naturwissenschaftlich-
technisch

7 MA/ma  5/3
8 BI/bi, CH/ch, PH/ph  5/3

weitere Fächer mit 
Belegungspflicht

9 sp1  2

10 ge, gg, sk, wr, bi, ch, ph, if 3/4
11 Seminarfach 1,5

1  Anstelle des Faches Sport kann ein anderes Fach belegt werden.

Mögliche Kombinationen der Fächerbelegung (Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau) 
und Prüfungsfächer

schriftlich
DE DE DE DE DE DE MA MA MA

GEWI GEWI EN EN EN MA GEWI EN GEWI
MA NAWI MA NAWI GEWI NAWI EN NAWI NAWI

mündlich

frei1 ma/fs gewi gewi nawi/
ma

gewi frei1 gewi de/fs

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

frei1 
oder 
sefa2

1  Alle Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau, außer sp.

2  Einbringung Seminarfachleistung anstelle des mündlichen Prüfungsfaches.
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Anlage 3 – Prüfungskombinationen 
Tabelle für die Bildung eines Prüfungsergebnisses bei schriftlicher und mündlicher Prüfung 
(zu § 102 Abs. 2 ThürSchulO)

schriftliche Prüfung

m
ün

dl
ic

he
 P

rü
fu

ng

Noten 6 5 4 3 2 1

vierfach 
gewer-
tetes 

Prüfungs-
ergebnis

  -  + -  + -  + -  + -  +

Noten Punkte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 0 0 2 5 8 10 13 16 18 21 24 26 29 32 34 37 40
 - 1 1 4 6 9 12 14 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41

5 2 2 5 8 10 13 16 18 21 24 26 29 32 34 37 40 42
+ 3 4 6 9 12 14 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41 44
 - 4 5 8 10 13 16 18 21 24 26 29 32 34 37 40 42 45

4 5 6 9 12 14 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41 44 46
+ 6 8 10 13 16 18 21 24 26 29 32 34 37 40 42 45 48
 - 7 9 12 14 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41 44 46 49

3 8 10 13 16 18 21 24 26 29 32 34 37 40 42 45 48 50
+ 9 12 14 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41 44 46 49 52
 - 10 13 16 18 21 24 26 29 32 34 37 40 42 45 48 50 53

2 11 14 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41 44 46 49 52 54
+ 12 16 18 21 24 26 29 32 34 37 40 42 45 48 50 53 56
 - 13 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41 44 46 49 52 54 57

1 14 18 21 24 26 29 32 34 37 40 42 45 48 50 53 56 58
+ 15 20 22 25 28 30 33 36 38 41 44 46 49 52 54 57 60
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Anlage 4 – Ermittlung der Durchschnittsnote
Punkte  Abiturdurchschnittsnote

900 – 823 1,0
822 – 805 1,1
804 – 787 1,2
786 – 769 1,3
768 – 751 1,4
750 – 733 1,5
732 – 715 1,6
714 – 697 1,7
696 – 679 1,8
678 – 661 1,9
660 – 643 2,0
642 – 625 2,1
624 – 607 2,2
606 – 589 2,3
588 – 571 2,4
570 – 553 2,5
552 – 535 2,6
534 – 517 2,7
516 – 499 2,8
498 – 481 2,9
480 – 463 3,0
462 – 445 3,1
444 – 427 3,2
426 – 409 3,3
408 – 391 3,4
390 – 373 3,5
372 – 355 3,6
354 – 337 3,7
336 – 319 3,8
318 – 301 3,9

300 4,0
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Anlage 6 – Adressen der Spezialgymnasien, der Gymnasien mit 
Spezialklassen bzw. bilingualem Zug und des Kollegs

Staatliches Gymnasium „Albert Schweitzer“ 
Erfurt mit Spezialklassen im MINT-Bereich  
Vilniuser Straße 17-19 
99089 Erfurt 
www.asg-erfurt.de 

Carl-Zeiss-Gymnasium 
Staatliches Gymnasium mit Spezialklassen 
in mathematisch-naturwissenschaftlich-
technischer Richtung 
Erich-Kuithan-Straße 7  
07743 Jena 
www.carl-zeiss-gymnasium.de 

Goetheschule Ilmenau  
Staatliches Gymnasium mit Spezialklassen 
in mathematisch-naturwissenschaftlicher 
Richtung  
Herderstr. 44 
98693 Ilmenau  
www.goetheschule-ilmenau.de 

Rutheneum seit 1608 
Staatliches Gymnasium mit Spezialklassen 
für Musik 
Burgstraße 2 
07545 Gera 
www.gymnasium-rutheneum.de 

Staatliches Pierre-de-Coubertin-Gymnasium 
Erfurt, Spezialschule für Sport  
mit angegliedertem Regelschulteil 
Mozartallee 4  
99096 Erfurt  
www.sportgymnasium-erfurt.de 

Staatliches Sportgymnasium mit 
angegliedertem Regelschulteil  
„Joh. Chr. Fr. GutsMuths“ 
Wöllnitzer Straße 40  
07749 Jena 
www.sportgymnasium-jena.de 

Staatliches Gymnasium Oberhof  
Spezialschule für Sport  
mit angegliedertem Regelschulteil 
Am Harzwald 3  
98559 Oberhof 
www.sportgymnasium-oberhof.info 

Musikgymnasium Schloss Belvedere Weimar 
Staatliches Spezialgymnasium 
Schloss Belvedere 1  
99425 Weimar 
www.musikgymnasium-belvedere.de 

Salzmannschule Schnepfenthal  
Staatliches Spezialgymnasium für Sprachen  
Klostermühlenweg 2-8  
99880 Schnepfenthal  
www.salzmannschule.de 



Gymnasien mit deutsch-englischem 
bilingualen Zug

Otto-Schott-Gymnasium Jena  
Staatliches Gymnasium 
Karl-Marx-Allee 7 
07747 Jena 
www.osg-jena.edupage.org

Staatliches Gymnasium „Albert Schweitzer“ 
Erfurt 
Vilniuser Straße 17-19 
99089 Erfurt 
www.asg-erfurt.de

Staatliches Gymnasium „J. H. Pestalozzi“ 
Stadtroda 
Schloßstraße 15 
07646 Stadtroda 
www.gymnasium-stadtroda.de

Gymnasien mit deutsch-französischem 
bilingualen Zug

Heinrich-Mann-Gymnasium Erfurt  
Staatliches Gymnasium „Zur Himmelspforte“ 
Gustav-Freytag-Straße 65 
99096 Erfurt 
www.hmg-erfurt.de

Perthes-Gymnasium,  
Staatliches Gymnasium Friedrichroda 
Engelsbacher Weg 13 
99894 Friedrichroda 
www.perthes-gymnasium.de

Humboldt-Gymnasium  
Staatliches Gymnasium Weimar 
Prager Straße 42 
99427 Weimar 
www.humboldt-weimar.de

Staatliches Angergymnasium Jena 
Karl-Liebknecht-Straße 87 
07749 Jena 
www.angergymnasium.jena.de

Kolleg 

Thüringenkolleg Weimar 
Schwanseestraße 11  
99423 Weimar 
www.thueringenkolleg.de 
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